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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (MEAB) plant den Altstandort 
der Deponie Röthehof in einem Teilbereich als Deponie der Deponieklasse DK III gemäß De-
ponieverordnung (DepV) zu ertüchtigen und damit zu erweitern. 

Der Standort wurde erstmals 1924 zur Ablagerung von Siedlungsabfällen, später für Aschen 
des Berliner Bezirks Charlottenburg genutzt. 1979 wurde eine Nutzungsgenehmigung für die 
vorhandene Aschehalde zur Einlagerung von Schadstoffen erteilt. Seit 1981 wird der Stand-
ort erst durch die VEB (B) Potsdam und jetzt durch die MEAB (hervorgegangen aus der VEB 
Potsdam) zur Ablagerung von Sonderabfällen betrieben. Der Einlagerungsbetrieb wurde 
2005 aufgrund fehlender Basis- und Oberflächenabdichtung und der höheren gesetzlichen 
Anforderungen an eine DK III Deponie beendet. 

Es ist zu prüfen, ob die geplante Ertüchtigung und Erweiterung der SAD Röthehof nach § 34 
BNatSchG möglicherweise geeignet ist, Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der nächstge-
legenen Natura 2000-Gebiete auszuüben. Dabei werden die folgenden Gebiete betrachtet: 

• ca. 2,5 km südlich, SPA-Gebiet „Mittlere Havelniederung“ (DE 3542-421), 

• ca. 4,5 km südlich, FFH-Gebiet „Steppenhügel im Havelland“ (DE 3542-304). 
 

Die GfBU-Consult wurde von der MEAB mit der FFH-Vorprüfung beauftragt. 
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2 Methodik 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie [1] über FFH-Gebiete bildet zusammen mit der Vogel-
schutz-Richtlinie [2], die sogenannte SPA-Gebiete (Special Protection Area) regelt, das euro-
päische Naturschutzprojekt "Natura 2000", welches die Aufgabe hat, wild lebende Pflanzen 
und Tiere sowie deren natürliche Lebensräume innerhalb der EU in einem länderübergrei-
fenden Biotopverbundnetz zu schützen und damit die biologische Vielfalt dauerhaft zu er-
halten. Wesentliche Bestandteile beider Richtlinien sind die Anhänge, in denen zu schüt-
zende Arten und Lebensräume sowie einzelne Verfahrensschritte benannt und geregelt wer-
den. 

Gemäß § 34 Absatz 1 des BNatSchG und Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie sind Projekte vor 
ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines 
Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets zu 
überprüfen. 

Die Vorprüfung ist der erste Abschnitt der FFH-Verträglichkeitsprüfung. Sie dient der Aus-
sage, ob das Vorhaben einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen 
geeignet ist, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches Vogel-
schutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen. Erhebliche Beeinträchtigungen eines Natura 
2000-Gebietes werden verursacht, wenn das Vorhaben signifikante nachteilige Auswirkun-
gen auf die Entwicklung und den Bestand der Biotope, Habitate und Funktionsräume hat, 
welche in den Erhaltungszielen für dieses Gebiet festgelegt wurden. Erhaltungsziele für ein 
FFH-Gebiet sind nach § 7 Nr. 9 BNatSchG Erhaltung und Wiederherstellung (Entwicklung) 
eines günstigen Erhaltungszustands der in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführten natürli-
chen Lebensräume und der in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenar-
ten, die in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen. 

Für Verträglichkeitsprüfungen bzw. -abschätzungen sind daher die im Standarddatenbogen 
des jeweiligen FFH- oder SPA-Gebietes genannten Lebensraumtypen oder Arten, die maß-
geblich für die Aufnahme in das Europäische Netz "Natura 2000" waren, unter der Maßgabe 
zu untersuchen und zu bewerten, dass der Schutz und Erhalt der Lebensraumtypen sowie 
das Überleben und die Vermehrung der zu schützenden Arten sichergestellt sind. 

Die Verträglichkeitsabschätzung, hier als Vorprüfung der FFH-Verträglichkeit bezeichnet, ist 
von der fachrechtlich zuständigen Genehmigungsbehörde bzw. bei Anzeige- und Genehmi-
gungsfreiheit von der durchführenden Behörde nachprüfbar zu dokumentieren, insbeson-
dere vor dem Hintergrund möglicher räumlicher, zeitlicher und/ oder funktionaler Summa-
tionswirkungen anderer Pläne und Projekte. 

Diese Unterlage dient der Behörde als Informationsvorlage für die Vorprüfung der FFH-Ver-
träglichkeit.  

Für die Beurteilung der Auswirkungen auf die FFH-Gebiete wurde methodisch nach dem Leit-
faden des Landes Brandenburg „Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher und irrelevanter 
Stoffeinträge in Natura 2000-Gebiete“ mit Stand April 2019 [3] vorgegangen.  
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In Anlehnung an die Vollzugshilfe erfolgt die Untersuchung zur Vorprüfung der FFH-Verträg-
lichkeit in folgenden Arbeitsschritten: 

1. Charakterisierung des Vorhabens mit Bestimmung der projektbezogenen Wirkfaktoren 

2. Ermittlung des Beurteilungsgebietes und Ableitung des Erfordernisses einer Vorprüfung 
zur FFH-Verträglichkeit 

3. Charakterisierung der zu berücksichtigenden FFH-Gebiete 

4. Bewertung der Auswirkung durch das Vorhaben mit Ableitung des Erfordernisses einer 
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. 

Im Rahmen dieser FFH-Vorprüfung wird zunächst geklärt, ob ein Vorhaben geeignet sein 
könnte, durch Emissionen und den damit verbundenen Stoffeintrag ein Natura 2000-Gebiet 
möglicherweise erheblich zu beeinträchtigen.  

 

3 Ermittlung des Beurteilungsgebietes  

3.1 Ableitung der Beurteilungswerte und der Irrelevanzwerte für 
die FFH-Gebiete 

In der Vollzugshilfe [3] sind in vier Anhängen bzw. elf Teilanhängen für FFH-Gebiete verschie-
dene Beurteilungswerte geregelt. Sie untergliedern sich in folgende Bereiche: 

1. Artspezifische und lebensraumtypische Beurteilungswerte (Anhang 1 der Vollzugs-
hilfe) 

2. Kompartimentspezifische Beurteilungswerte für Wasser/Schwebstoff/Sediment, Bo-
den und Luft (Anhang 2, 3 und 4 der Vollzugshilfe) 

Primär sind die Beurteilungswerte des Anhang 1 anzuwenden. 

Für eine Bewertung der Auswirkungen durch ein Vorhaben auf die FFH-Gebiete ist nach TA 
Luft zunächst zu beurteilen, wie hoch die Deposition von Stickstoff und der Eintrag von Säure 
durch das Vorhaben selbst sein kann. Ist hier mit einer Deposition von weniger als 0,3 kg 
N/(ha*a) zu rechnen, können negative Auswirkung auf die FFH-Gebiete ausgeschlossen wer-
den. Ist mit einem Eintrag von weniger als 0,04 keq Säure/(ha*a) zu rechnen, können nega-
tive Auswirkungen auf FFH-Gebiete ebenfalls ausgeschlossen werden. Diese Schwellen wer-
den als Abschneidekriterien bezeichnet. 
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Bei der Unterschreitung der Abschneidekriterien sind keine kausalen Zusammenhänge zwi-
schen Emission und Deposition nachweisbar. Liegt der Depositionsbetrag der geplanten An-
lage über diesen Kriterien, muss eine kumulierende Betrachtung zum Stickstoff- und Säure-
eintrag in FFH-Gebiete erfolgen. Liegt der Eintrag unterhalb dieses Wertes, ist der Beitrag als 
irrelevant einzustufen. 

Gemäß Nr. 4.4 TA Luft ist ebenfalls der Schutz vor erheblichen Nachteilen (insbesondere der 
Schutz der Vegetation und von Ökosystemen) zu prüfen. Für SO2 und NOx gelten 20 µg/m³ 
und 30 µg/m³ als Beurteilungswerte sowie 2 µg/m³ und 3 µg/m³ als Irrelevanzwerte. Wobei 
der Begriff Irrelevanzwert gleichbedeutend mit dem Begriff Abschneidekriterium ist. 

Hinsichtlich der Irrelevanzkriterien für die Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsuntersu-
chung werden folgende Festlegungen für die Bewertung der Beurteilungswerte der anderen 
Stoffe getroffen [3]: 

• 1 % für alle übrigen Stoffe. 

Bei einem Unterschreiten der Irrelevanzgrenze kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
FFH-Lebensraumtypen und –arten ausgeschlossen werden. 

Im Anhang 4 der Vollzugshilfe werden in Anlehnung an die TA Luft kompartimentspezifische 
Beurteilungswerte für die Luftschadstoffe NOX, SO2, HF und NH3 zur Prüfung der Erheblich-
keit von Auswirkungen bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung genannt. 

 

3.2 Festlegung des Beurteilungsgebietes 

Im Ergebnis der Immissionsprognose für Luftschadstoffe sind keine Zusatzbelastungen hin-
sichtlich Stickstoff- und Säuredeposition zu erwarten. Die oben genannten Abschneidekrite-
rien werden an keinem Punkt erreicht. Deshalb werden konservativ im Rahmen der Vorprü-
fung der FFH-Verträglichkeit die nächstgelegenen FFH-Gebiete betrachtet. 
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4 Charakterisierung des Vorhabens und dessen 
Wirkfaktoren 

4.1 Vorhabensbeschreibung  

Die Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (MEAB) plant den Altstandort 
der Deponie Röthehof in einem Teilbereich als Deponie der Deponieklasse  
DK III gemäß Deponieverordnung (DepV) zu ertüchtigen und damit zu erweitern.  

Der Antrag auf Planfeststellung gemäß § 35 Abs. 2 KrWG beinhaltet gemäß Erläuterungsbe-
richt zum Planfeststellungsverfahren [4] einen 

Antrag auf Errichtung und Betrieb zur Erweiterung der Deponie der Deponieklasse III nach 
DepV für ein Abfallablagerungsvolumen von ca. 1,24 Mio. m³ bestehend aus: 

1. Bauabschnittsweise Herstellung des Bauplanums zur Aufbringung der Basisabdich-
tung inkl. Randdamm durch Bodenab- und -auftrag. 

2. Annahme und Einbau von Deponieersatzbaustoffen mit den Zuordnungswerten ge-
mäß Anhang 3, Tab. 2, Spalte 5 DepV in einem Umfang von 496.000 m³ zur Profilie-
rung bzw. Herstellung des Bauplanums. 

3. Vervollständigung / Ergänzung der geologischen Barriere mit einem Gesamtumfang 
von ca.  11,8 ha (2D) bzw. 12,0 ha (3D). 

4. Herstellung eines kombinierten Basis- und Oberflächenabdichtungssystems der De-
ponieklasse DK III mit einem Gesamtumfang von ca.  8,6 ha (2D) bzw. ca. 8,8 ha (3D). 

5. Errichtung des Basisabdichtungssystems der Deponieklasse III mit einem Gesamtum-
fang von ca. 3,2 ha (2D/3D). 

6. Errichtung des Sickerwasserfassungs- und -ableitungssystems, einschl. Sickerwasser-
speicherbecken mit einem Gesamtspeichervolumen von 1.800 m³. 

7. Nutzung der vorhandenen technologisch notwendigen Infrastruktur, wie Zuwegung 
und Elektroinstallation sowie des Eingangsbereiches (Waage, Annahme- und Sozial-
gebäude). 

8. Errichtung der notwendigen Infrastrukturanlagen zur Erschließung (Betriebswege, 
Ver- und Entsorgungsanlagen). 

9. Betrieb der Deponie nach Deponieklasse III gemäß DepV mit Einlagerung der Abfälle 
gemäß beantragten Abfallannahmekatalog mit einer Ablagerungskapazität von ca. 
1,24 Mio. m³ bzw. ca. 1,61 Mio. Mg. 

10. Sicherung und Rekultivierung des DK III - Erweiterungsabschnittes nach Beendigung 
der Ablagerungsphase inkl. Errichtung der dafür notwendigen Anlagen der Oberflä-
chenabdichtung und der Oberflächenentwässerung auf einer Fläche von  11,8 ha (2D) 
bzw. 11,9 ha (3D) sowie Errichtung des Betriebsweges (Randweg) entlang der östli-
chen Grenze in einem Umfang von ca. 0,7 ha. 
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11. Antrag auf Abweichung von der Schichtmächtigkeit der Basisentwässerungsschicht 
(Basisabdichtung) von 0,50 m gemäß Anhang 1 Tab. 1 DepV und DIN 19667 auf eine 
Schichtmächtigkeit von 0,30 m unter Bezug auf Anhang 1 Tab. 1, Fußnote 3 DepV und 
einen Wasserdurchlässigkeitsbeiwert kf ≥ 1,0 x 10-2 m/s sowie Antrag auf Abweichung 
von den max. Zulauflängen zum Sickerwasserdrän ≤ 15,00 m gemäß DIN 19667 auf 
105,0 m. 

12. Antrag auf Einsatz von geeigneten Deponieersatzbaustoffen für die Herstellung der 
a. Trag- und Ausgleichsschicht der Basisabdichtung. 
b. Basisentwässerungsschicht. 
c. filterstabilen, mineralischen Trennschicht der Basisabdichtung. 
d. Trag- und Ausgleichsschicht der Oberflächenabdichtung. 
e. mineralischen Entwässerungsschicht der Oberflächenabdichtung. 

13. Antrag auf Anpassung der gem. Plangenehmigung vom 18.12.2019 genehmigten De-
poniekubatur (Altkörper) auf den verbleibenden und zu sichernden Altkörperflächen 
(ca. 6,3 ha 2D bzw. ca. 6,6 ha 3D) bedingt durch die Integration der Deponieertüchti-
gung und -erweiterung  
 

Bei den einzulagernden Abfällen handelt es sich vorrangig um gefährliche Abfälle im Sinne 
der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV). Neben den gefährlichen Ab-
fällen sind nicht gefährliche Abfälle enthalten, die für eine Ablagerung auf einem Deponie-
abschnitt der Deponieklasse III gemäß § 6 (3) Satz 1 der DepV zugelassen sind. [4] 

 

4.2  Standortbeschreibung 

Das Plangebiet der Deponie befindet sich in Nauen, Havelland in Brandenburg auf dem Ge-
lände der Altdeponie Röthehof. Röthehof liegt im südöstlichen Teil des Gebiets der Stadt 
Nauen, etwa vier Kilometer südlich von Nauen, an einer in westliche Richtung von der Lan-
desstraße 86 abzweigenden Straße. An der gleichen Straße liegt nur wenige hundert Meter 
östlich der Wohnplatz Neugarten. In südlicher Richtung liegen Tremmen und Etzin, beides 
Ortsteile der Stadt Ketzin/Havel. In westlicher Richtung liegt der Nauener Ortsteil Schwane-
beck. Etwa zwei Kilometer nördlich liegt Markee. [5] 

Die geplante Deponiefläche wird begrenzt durch: 

• intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Windenergieanlagen auf den südlich 
angrenzenden Flächen (ca. 80 m entfernt) 

• Bahnstrecke Wustermark – Ketzin im Westen, die ca. 500 m nördlich des Standortes 
von der Bahnstrecke Berlin – Hannover abzweigt 

• großflächige Logistikzentren ca. 400 m südlich. 
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Abbildung 4-1  Lage des Plangebietes (schwarze Umrandung)  

 

Die Entfernungen zu besonders geschützten oder schützenswerten Flächen betragen: 

• ca. 750m nördlich, Trinkwasserschutzgebiet „Nauen“, 

• ca. 2,5 km südlich, SPA-Gebiet „Mittlere Havelniederung“, 

• ca. 2,5 km südlich, Landschaftsschutzgebiet „Ketziner Bruchlandschaft“, 

• ca. 4,5 km südlich, FFH-Gebiet „Steppenhügel im Havelland“, 

• ca. 7 km nordöstlich, FFH-Gebiet „Heimische Heide Ergänzung“, 

• ca. 7 km südlich, Naturschutzgebiet „Falkenrehder Wublitz“.  
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4.3 Ermittlung der Wirkfaktoren des Vorhabens 

Mögliche Wirkfaktoren eines Vorhabens können z. B. Emissionen, Flächenverbrauch, 
Stofffreisetzung, Eingriffe in den Wasserhaushalt, Einleitungen, optische Veränderungen 
usw. sein. 

Schallemissionen 

Schallimmissionen können vertreibende Wirkung auf lärmempfindliche Arten haben. Als 
lärmempfindlich sind u. a. Vögel einzustufen. Schallemissionen können durch den Bau der 
Anlagen, anlagenbedingten Verkehr sowie durch den eigentlichen Betrieb der Anlage ent-
stehen. Dabei ist anlagenbedingter Verkehr laut TA Lärm ausschließlich auf dem Betriebs-
grundstück zu betrachten.  

Da die nächstgelegenen FFH- und SPA-Gebiete in einem Abstand von > 2,5 km liegen, ist 
selbst bei ganztägigem Anlagenbetrieb nicht mit einer Störung oder Vergrämung durch di-
rekte Schalleinwirkung zu rechnen. 

Der Wirkfaktor muss daher für die Prüfung der Erheblichkeit nicht weiter betrachtet werden. 

Geruchsemissionen  

Die Lebensraumtypen und Tierarten der Natura 2000-Gebiete sind nicht als geruchsempfind-
lich zu bewerten. Zudem gehen von der geplanten Deponieerweiterung nahezu keine Ge-
ruchsemissionen aus, so dass erhebliche Auswirkungen ausgeschlossen werden können. 

Inanspruchnahme von Flächen/bauliche Veränderungen 

Es werden keine Flächen in den FFH- und SPA-Gebieten in Anspruch genommen und damit 
auch keine Ressourcen dieser Gebiete beansprucht oder Oberflächenveränderungen vorge-
nommen. 

Es kommt auch nicht zu einer zerschneidenden Wirkung oder einer Barriere-Wirkung inner-
halb eines FFH- und SPA-Gebietes. Diese möglichen Wirkfaktoren sind daher nicht weiter 
relevant. 

Stofffreisetzungen und Einleitungen 

Da die Anlage nicht direkt in einem Natura 2000-Gebiet liegt, kann eine direkte Verunreini-
gung des Bodens durch freigesetzte Schadstoffe aus dem Anlagenbetrieb ausgeschlossen 
werden. 

Es erfolgen auch keine Einleitungen von Niederschlags- oder Abwasser in die Gewässer der 
FFH- und SPA-Gebiete durch das geplante Vorhaben. Das Niederschlagswasser wird am 
Standort versickert. 

Ein zusätzlicher Stickstoff- oder Säureeintrag in die FFH-Gebiete durch den Betrieb der An-
lage ist nicht zu erwarten. 
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Optische Veränderungen und Erschütterungen 

Beeinträchtigungen der FFH- und SPA-Gebiete durch Erschütterungen während der Bau-
phase sind aufgrund der großen Entfernung nicht zu erwarten. 

Optische Veränderungen sind durch die geplante Anlage auf Grund der Beschaffenheit der 
Baukörper und der großen Entfernung zwischen den Natura 2000-Gebieten und dem Anla-
genstandort nicht sichtbar. 

Lichtemissionen 

Auf Grund der Entfernung zu den FFH- und SPA-Gebieten sowie des geringen Umfangs der 
Beleuchtung kann die Auswirkung der Lichtemission als nicht relevant eingestuft werden. 

Luftschadstoffemissionen 

Quelle möglicher Beeinträchtigungen der FFH- und SPA-Gebiete können die gefassten Emis-
sionen von Luftschadstoffen sein. 

Die Auswirkungen der geplanten Deponieerweiterung bzgl. der Emission von Luftschadstof-
fen sind auf Grund der Geringfügigkeit und der großen Entfernung zu Natura-2000-Gebieten 
nicht relevant. 

 

5 Beschreibung der zu untersuchenden NATURA 2000-
Gebiete 

Um mögliche Beeinträchtigungen der nächstgelegenen FFH- und SPA-Gebiete abschätzen zu 
können, werden die folgenden Gebiete betrachtet: 

• ca. 2,5 km südlich, SPA-Gebiet „Mittlere Havelniederung“ (DE 3542-421), 

• ca. 4,5 km südlich, FFH-Gebiet „Steppenhügel im Havelland“ (DE 3542-304). 
 

Die Lage der Natura 2000-Gebiete ist dem Anhang 1 zu entnehmen. 

Lebensraumtypen des Anhangs I sind Lebensräume nach Art. 2 FFH-Richtlinie im europäi-
schen Gebiet der Mitgliedsstaaten. Es sind „natürliche Lebensräume von gemeinschaftli-
chem Interesse“, die: 

- im Bereich ihres natürlichen Vorkommens vom Verschwinden bedroht sind oder 

- infolge ihres Rückgangs oder aufgrund ihres an sich schon begrenzten Vorkommens 
ein geringes natürliches Verbreitungsgebiet haben oder 

- typische Merkmale der alpinen, atlantischen, kontinentalen, makaronesischen, me-
diteranen, pannonischen und/oder borealen Regionen aufweisen. 
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Als „prioritäre natürliche Lebensraumtypen“ nach Art. 1 der FFH-Richtlinie werden die na-
türlichen Lebensräume im europäischen Gebiet der Mitgliedsstaaten bezeichnet, die vom 
Verschwinden bedroht sind, und für deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund der natür-
lichen Ausdehnung dieser Lebensraumtypen eine besondere Verantwortung zukommt. Die 
„prioritären natürlichen Lebensraumtypen“ sind in Anhang I der FFH-Richtlinie mit einem * 
gekennzeichnet. 

Der Anhang II der FFH-Richtlinie enthält die Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 
Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen, und 
stellt damit eine Ergänzung des Anhangs I zur Verwirklichung eines zusammenhängenden 

Netzes von Schutzgebieten dar 6. 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind nach der Definition in Art. 1 der FFH-Richtlinie 
Tier- und Pflanzenarten im europäischen Gebiet der Mitgliedsstaaten, die 

- bedroht sind, außer denjenigen, deren natürliche Verbreitung sich nur auf Randzo-
nen des genannten Gebietes erstreckt und die weder bedroht noch im Gebiet der 
westlichen Paläarktis potentiell bedroht sind, oder  

- potentiell bedroht sind, d. h. deren baldiger Übergang in die Kategorie der bedrohten 
Arten als wahrscheinlich betrachtet wird, falls die ursächlichen Faktoren der Bedro-
hung fortdauern, oder 

- selten sind, d. h. deren Population klein und, wenn nicht unmittelbar, so dort mittel-
bar bedroht oder potentiell bedroht sind; diese Arten kommen entweder in begrenz-
ten geographischen Regionen oder in einem größeren Gebiet vereinzelt vor oder  

- endemisch sind und in Folge der besonderen Merkmale ihres Habitats und/oder der 
potentiellen Auswirkungen ihrer Nutzung auf ihren Erhaltungszustand besondere Be-
achtung erfordern. 

Für die Arten von gemeinschaftlichem Interesse, die in Anhang II der FFH-Richtlinie aufge-
führt sind, müssen die Mitgliedsstaaten besondere Schutzgebiete ausweisen, die den Fort-
bestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der Habitate diese Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleisten. 

Als prioritär werden die Arten von gemeinschaftlichem Interesse bezeichnet, für deren Er-
haltung der Gemeinschaft aufgrund der natürlichen Ausdehnung dieser Arten eine beson-
dere Verantwortung zukommt. Diese Arten sind in Anhang II der FFH-Richtlinie mit einem * 
gekennzeichnet. 
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5.1 FFH-Gebiet „Steppenhügel im Havelland“ (DE 3542-304) 

Allgemeine Charakterisierung  

Das FFH-Gebiet „Steppenhügel im Havelland“ stellt eine isolierte Kleinflächen mit Trocken-
rasen und deren Sukzessionsstadien innerhalb der Agrarlandschaft der Nauener Platte und 
im Gebiet der Mittleren Havel dar. Es hat eine Fläche von 25,01 ha. Im FFH-Gebiet befinden 
sich repräsentative, für den Erhalt überregional bedeutsamer Arten wichtige Ausbildungen 
von kalkreichen Sand-, Kalk-Trocken- und Subpannonischen Steppen-Trockenrasen. 

 

FFH-Lebensraumtypen  

Tabelle 5-1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, FFH-Gebiet 3542-304 Step-
penhügel im Havelland 

Lebensraumtypen nach Anhang I Beurteilung des Gebiets 

Code Name 
Fläche 

(ha) 
PF NP Daten-Qual. 

A|B|C|D A|B|C 

Repräsenta-
tivität 

Relative 
Fläche 

Erhal-
tung 

Gesamtbeurtei-
lung 

6120 Trockene, kalkreiche Sandra-
sen 

4,5 
  M B C C C 

6240 Subpannonische Steppen-
Trockenrasen 

0,10 
  M B C B C 

 

Tierarten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG 

Im FFH-Gebiet kommen keine Arten des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG vor. 

 

Erhaltungsziel 

Erhaltung offener bis halboffener, von äußeren Stoffeinträgen weitgehend unbeeinflusster 
Grasfluren auf Trockenstandorten. [7] 
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5.2 SPA-Gebiet „Mittlere Havelniederung“ (DE 3542-421) 

Allgemeine Charakterisierung  

Im insgesamt 7.955 ha großen Teil des EU SPA-Gebietes „Mittlere Havelniederung“, welches 
sich innerhalb des Naturparks „Westhavelland“ befindet, kommen 36 wertgebende Brutvo-
gelarten vor. 

Weiterhin kommen verschiedene Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie vor. Es 
dominieren Stillgewässer-LRT (LRT 3150). Eine große Fläche nehmen zudem Grünland-LRT 
ein (LRT 6510, 6440). Relativ häufig sind zudem Wald-LRT (insbesondere LRT 9190). 

Darüber leben Tierarten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie im Gebiet, welche über-
wiegend an Gewässer gebunden sind. Dazu gehören neben verschiedenen Amphibienarten 
Biber und Fischotter, verschiedene Fledermaus- und Fischarten sowie mehrere Libellenar-
ten. 

Arten des Anhangs I der Richtlinie 2009/147/EG 

Tabelle 5-2 Arten des Anhangs I der Richtlinie 2009/147/EG [8] 

Blaukehlchen Ortolan Trauerseeschwalbe 

Bruchwasserläufer Raufußkauz Tüpfelsumpfhuhn 

Eisvogel Rohrdommel Wachtelkönig 

Fischadler Rohrweihe Wanderfalke 

Flussseeschwalbe Rothalsgans Weißstorch 

Goldregenpfeifer Rotmilan Weißwangengans 

Großtrappe Schwarzmilan Wespenbussard 

Heidelerche Schwarzspecht Wiesenweihe 

Kampfläufer Schwarzstorch Ziegenmelker 

Kleines Sumpfhuhn Seeadler Zwergrohrdommel 

Kornweihe Silberreiher Zwerggans 

Kranich Singschwan Zwergmöwe 

Mittelspecht Sperbergrasmücke Zwergsäger 

Neuntöter Sumpfohreule Zwergschwan 
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Erhaltungsziel 

Erhaltung und Wiederherstellung einer über Jahrhunderte entstandenen Kulturlandschaft, 
deren Kerngebiet die Niederung der Mittleren Havel darstellt, als Lebensraum (Brut-, Mau-
ser-, Ruhe-, Rast-, Überwinterungs- und Nahrungsgebiet) der oben genannten Vogelarten, 
insbesondere 

- der Havel, ihrer Seitenarme und Zuflüsse als strukturreiche, natürliche bzw. natur-
nahe Fließgewässer mit ausgeprägter Gewässerdynamik, mit Mäander- und Kolkbil-
dungen, Uferabbrüchen, Steilwandbildungen, Altarmen, Sand- und Kiesbänken, 

- der Flussaue einschließlich der Deichvorlandflächen mit natürlicher Überschwem-
mungs-dynamik und einem Mosaik von Wald, Gebüschen und offenen Flächen ent-
lang der Havel, 

- stehender Gewässer und Gewässerufer mit naturnaher Wasserstandsdynamik, Flach-
wasserbereichen mit ausgeprägter Submersvegetation und mit Schwimmblattgesell-
schaften sowie von ganzjährig überfluteten bzw. überschwemmten, ausgedehnten 
Verlandungszonen und Röhrichtmooren, 

- eines für Niedermoore und Auen typischen Wasserhaushaltes mit Überflutungsdyna-
mik, im Winterhalbjahr überfluteten Flächen und ganzjährig hohen Grundwasser-
ständen in den Niedermoorgebieten und mit winterlich überfluteten, im späten Früh-
jahr blänkenreichen, extensiv genutzten Grünlandflächen (Feucht- und Nasswiesen), 
Seggenrieden und Staudensäumen in enger räumlicher Verzahnung mit Brach- und 
Röhrichtflächen, 

- von Bruchwäldern, Waldmooren, Mooren, Sümpfen, Torfstichen, Tonstichen und 
Kleingewässern mit naturnaher Wasserstandsdynamik, 

- von störungsarmen Schlaf-, Vorsammel- und Mauserplätzen, 
- einer strukturreichen Agrarlandschaft mit einem hohen Anteil an Begleitbiotopen 

wie Hecken, Baumreihen, Einzelgehölzen, Söllen, Lesesteinhaufen, Brachen, Rand-
streifen und Trockenrasen mit zerstreuten Dornbüschen und Wildobstbeständen, 

- von reich strukturierten, naturnahen Laub- und Mischwäldern mit hohem Altholzan-
teil, alten Einzelbäumen, Überhältern und mit hohen Vorräten an stehendem und 
liegendem Totholz sowie einem reichen Angebot an Bäumen mit Höhlen, Rissen, 
Spalten, Teilkronenbrüchen sowie rauen Stammoberflächen 

- von Eichenalleen und strukturierten Waldrändern mit Eichenanteil an mineralischen 
Ackerstandorten, 

- von lichten und halboffenen Kiefernwäldern und -gehölzen mit Laubholzanteilen und 
reich gegliederten Waldrändern auf nährstoffarmen Standorten, 

sowie die Erhaltung und Wiederherstellung einer artenreichen Fauna von Wirbellosen, ins-
besondere Großinsekten, Amphibien und weiteren Kleintieren als Nahrungsangebot. [8] 
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6 Prüfung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen durch 
das Vorhaben auf die Natura 2000-Gebiete  

Ob eine erhebliche Beeinträchtigung durch ein Vorhaben verursacht werden kann, muss in 
einer Bewertung des Einzelfalles entschieden werden. Eine Beeinträchtigung liegt dann vor, 
wenn entweder einzelne Faktoren eines Wirkungsgefüges, z.B. eines Ökosystems, oder das 
Zusammenspiel der einzelnen Faktoren negativ beeinflusst werden. Erheblich ist die Beein-
trächtigung, wenn die Veränderungen oder Störungen in ihrem Ausmaß oder in ihrer Dauer 
dazu führen, dass ein Gebiet seine Funktionen in Bezug auf ein oder mehrere Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck nur noch in deutlich eingeschränktem Umfang erfüllen kann. Dabei 
muss es sich um Beeinträchtigungen handeln, die sich auf die zu schützenden Lebensraum-
typen oder die zu schützenden Arten mehr als unerheblich und nicht nur vorübergehend 
auswirken können. 

Aus einer Gegenüberstellung der Wirkfaktoren durch die geplante Ertüchtigung und Erwei-
terung der Sonderabfalldeponie Röthehof und den Empfindlichkeiten der Arten und Lebens-
raumtypen in den eventuell betroffenen Gebieten, kann eine Bewertung der möglichen Aus-
wirkungen des Anlagenbetriebes erfolgen. 

In Kapitel 4.3 wurde kein Wirkfaktor als untersuchungsrelevant identifiziert. 

 

6.1 Kumulative Wirkungen mit anderen Projekten und Plänen 

Gemäß § 34 Absatz 1 BNatschG und Art. 6 Absatz 3 der FFH-Richtlinie sind Projekte nicht nur 
isoliert hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebie-
tes zu betrachten, sondern es ist auch zu prüfen, ob das Vorhaben in Zusammenwirkung mit 
anderen Plänen oder Projekten erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele verursa-
chen kann. 

Da es durch das geplante Vorhaben nicht zu relevanten Stoffeinträgen kommt, kann eine 
Betrachtung der kumulativen Wirkungen entfallen.  

Hinsichtlich anlagenbedingter Luftschadstoffemissionen kann eine erhebliche Beeinträchti-
gung der Erhaltungsziele der untersuchten Natura 2000-Gebiete unter Betrachtung der Sum-
mationswirkung mit anderen Plänen und Projekten durch die beantragte Änderung ausge-
schlossen werden. 
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7 Ableitung der Prüfpflicht des Vorhabens 

Die Vorprüfung der FFH-Verträglichkeit dient der Untersuchung möglicher Beeinträchtigun-
gen auf die Erhaltungsziele der nächstgelegenen FFH-Gebiete: 

• DE 3542-421, SPA-Gebiet „Mittlere Havelniederung“ 

• DE 3542-304, FFH-Gebiet „Steppenhügel im Havelland“ 

durch das geplante Vorhaben.  

Im Rahmen der  FFH-Vorprüfung wurde kein Wirkfaktor als untersuchungsrelevant identifi-
ziert. 

Anhand einer verbal-argumentativen Bewertung zur Prüfung der Auswirkungen des Vorha-
bens „Ertüchtigung und Erweiterung der Sonderabfalldeponie Röthehof“ auf FFH-Gebiete 
konnte abgeleitet werden, dass sich durch das geplante Vorhaben die vorhandene Situation 
nicht ändert, so dass eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele der FFH-Gebiete nicht zu er-
warten ist.  

Aus Sicht des Gutachters kann auf eine Betrachtung der Schutzgebiete im Einzelfall verzich-
tet werden kann. 

Zusammenfassend kann im Ergebnis der Betrachtungen gefolgert werden, dass trotz der 
Empfindlichkeit der betrachteten Natura 2000-Gebiete eine Gefährdung der Erhaltung sowie 
eine Beeinträchtigung der Tiere durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten ist.  

Daher besteht nach Ansicht des Fachgutachters kein vertiefender Prüfungsbedarf im Rah-
men einer Untersuchung der FFH-Verträglichkeit. 

 

Hoppegarten, den 30.11.2023 

 
__________________________ 
Prof. Dr.-Ing. Hagen Bauckmann 
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